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Einführung

A. Die Europäische Strafkooperation zwischen effektiver 
Kriminalitätsbekämpfung und Grundrechtsschutz

Die Gewährleistung von Sicherheit zählt zu den Kernfunktionen und -aufgaben 
eines Staates.1 In der Europäischen Union, die sich als Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts versteht und umfassende grenzüberschreitende Frei-
zügigkeitsrechte gewährt, kann dies zunehmend nicht mehr allein der einzelne 
Staat leisten;2 die verbundenen Staaten sind stattdessen auf grenzüberschrei-
tende Kooperation angewiesen.3 Zu diesem Zweck haben die Mitgliedstaaten 
der Union insbesondere Kompetenzen eingeräumt, die eine justizielle Zusam-
menarbeit in Strafsachen,4 die hier als Europäische Strafkooperation5 bezeich-

1 Vgl. Möstl, Die staatliche Garantie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 2002, 
S. 1, 283 f., 509 ff.; weiter ders., EuR-Beih. 3/2009, 33 (33, 35); vgl. auch Calliess, in: Müller/
Schneider (Hrsg.), Die EU im Kampf gegen den Terrorismus, 2006, S. 83 (83 ff., 87, 93), der 
ebenfalls zutreffend festhält, dass sich der Staat „durch die Gewährleistung von Sicherheit [le-
gitimiert]“ (S. 86); s. ähnlich auch BVerfGE 49, 24 (56 f.) – Kontaktsperregesetz.

2 Vgl. zur Bedeutung der grenzüberschreitenden Kriminalität beispielsweise die Bundes-
lagebilder des BKA zum Bereich der organisierten Kriminalität (abrufbar unter https://www.bka.
de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/OrganisierteKriminalitaet/
organisiertekriminalitaet_node.html), nach denen etwa im Jahr 2015 79,2 %, im Jahr 2017 
rund 80 % aller Ermittlungsverfahren einen grenzüberschreitenden Bezug aufwiesen (s. die 
Bundeslagebilder 2015, S. 34, bzw. 2017, S. 45), wobei ein quantitativer Schwerpunkt offen-
bar weiterhin auf dem Betäubungsmittelstrafrecht lag. Vgl. weiter den Bericht von Europol 
über Schwerverbrechen und organisierte Kriminalität in der EU (SOCTA 2017, abrufbar unter 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_socta2017_1.pdf).

3 Vgl. Calliess, in: Müller/Schneider (Hrsg.), Die EU im Kampf gegen den Terrorismus, 
2006, S. 83 (90 ff.); Möstl, EuR-Beih. 3/2009, 33 (36); ders., Die staatliche Garantie für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, 2002, S. 5, 509 ff., 530 f., 557 ff. und auch S. 281 ff.; zur 
weiterhin bestehenden „Primärverantwortung“ der Mitgliedstaaten für die innere Sicherheit s. 
Möstl, EuR-Beih. 3/2009, 33 (38), und weiter ders., Die staatliche Garantie für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung, 2002, S. 640 ff. Vgl. weiter auch die Formulierung des Art. 3 Abs. 2 
EUV: „Die Union bietet […] einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne 
Binnengrenzen, in dem – in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf […] die 
Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität – der freie Personenverkehr gewährleistet ist.“.

4 S. die Überschrift des Kapitels der Art. 82 ff. AEUV.
5 Der – soweit ersichtlich – bislang nicht gebräuchliche Begriff des Rechts der Europäi-

schen Strafkooperation lehnt sich dabei zunächst an die Wortwahl des 4. Kapitels der Bestim-
mungen zum Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (Art. 82 ff. AEUV) in anderen 
Sprachfassungen an, die von einer „Judicial cooperation in criminal matters“ (Englisch), „Co-
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net wird, ermöglichen. Diese Kompetenzen sind dabei vorwiegend repressiver, 
teils aber auch präventiver Natur.6 Eines der zentralen repressiven, unionsweit 
angewandten Instrumente stellt nach wie vor der im Jahr 2002 erlassene Rah-
menbeschluss über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten (RbEuHb)7 dar, der das Konfliktpotential der In-
strumente der Europäischen Strafkooperation markant zum Ausdruck bringt: 
Während er sein Ziel eines schnelleren und effektiveren Systems der Ausliefe-
rung bzw. – in der neuen Terminologie – der „Übergabe“ offenbar erreicht8 und 
damit zur Kriminalitätsbekämpfung in der Union beigetragen hat, zeigt sich 
dieses beschleunigte Verfahren zugleich in hohem Maße als grundrechtssen-
sibel. Das äußert sich beispielsweise schon darin, dass ein Europäischer Haft-
befehl im Regelfall zur Inhaftierung und zum Transfer an einen anderen Staat, 
also zu einer Beeinträchtigung der Rechte auf Freiheit und Freizügigkeit, führt; 
in ihm kommt mit anderen Worten das seit jeher ambivalente Verhältnis von 
Freiheit und Sicherheit zum Ausdruck.9 Die erhöhte Geschwindigkeit des Ver-
fahrens mag zwar die Dauer einer Inhaftierung reduzieren, kann aber zugleich 
etwa mit den Justiz- und Verfahrensgrundrechten in Konflikt geraten, gerade 
wenn – wie vom RbEuHb vorgesehen – zur Beschleunigung des Verfahrens 
die Behörden des Aufenthaltsstaats auf die Rechtmäßigkeit des Handelns des 
ersuchenden Staates grundsätzlich vertrauen und daher nur begrenzte (Nach-)
Prüfungen anstellen sollen. Das erscheint im Grundsatz auch nachvollziehbar, 
weil den Mitgliedstaaten der Union ein einheitlicher Wertekanon gemein ist, 
kann aber weiterhin bestehende grundrechtliche Mängel nicht verdecken, wie 

opération judiciaire en matière pénale“ (Französisch) oder auch „Cooperación judicial en ma-
teria penal“ (Spanisch) sprechen.

6 Die Strafkooperation betrifft derzeit vorwiegend die von Art. 82 Abs. 1 Uabs. 2 AEUV 
erlaubten Maßnahmen, die ganz überwiegend repressiver Natur sind. Dass aber auch im Rah-
men der Art. 82 ff. AEUV präventive Maßnahmen erfasst sein können, zeigt schon Art. 84 
AEUV. Der Begriff der Europäischen Strafkooperation ist daher – freilich je nach Begriffs-
verständnis – etwas weiter als der Begriff der Rechtshilfe in Strafsachen, weil dieser zumeist 
allein repressiv verstanden wird, s. etwa Ambos/Poschadel, in: Ambos/König/Rackow (Hrsg.), 
Rechtshilferecht in Strafsachen, 2015, Kap. 1 Rn. 5, 12.

7 RB 2002/584/JI des Rates v. 13. 6. 2002 über den Europäischen Haftbefehl und die Über-
gabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten, ABl. EG 2002 L 190/1; geändert durch den 
RB 2009/299/JI des Rates v. 26. 2. 2009 zur Änderung der Rahmenbeschlüsse 2002/584/JI, 
2005/214/JI, 2006/783/JI, 2008/909/JI und 2008/947/JI, zur Stärkung der Verfahrensrechte 
von Personen und zur Förderung der Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerken-
nung auf Entscheidungen, die im Anschluss an eine Verhandlung ergangen sind, zu der die be-
troffene Person nicht erschienen ist, ABl. EU 2009 L 81/24. Dieses Rechtsinstrument wird im 
Folgenden mit der Bezeichnung RbEuHb oder schlicht dem „Europäischen Haftbefehl“ abge-
kürzt.

8 S. dazu die Nachweise u. 1. Kap., Fn. 198 ff.
9 Vgl. dazu zunächst die Formulierung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts in Titel V des AEUV. Vgl. zum „komplexe[n] und ambivalente[n] Verhältnis“ von Frei-
heit und Sicherheit Möstl, Die staatliche Garantie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
2002, S. 37 ff. m. w. N.
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sie sich plastisch etwa in den teils dramatischen Bedingungen in den Gefäng-
nissen einiger Mitgliedstaaten zeigen, die mittlerweile sowohl der EGMR10 als 
auch der EuGH11 als unmenschlich i. S. v. Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 GRCh ein-
geordnet haben.

B. Ziel, Gegenstand und Blickwinkel der Untersuchung

Vor dem Hintergrund der soeben skizzierten Spannungen zwischen effizienter 
Kriminalitätsbekämpfung, mithin der Gewährleistung von Sicherheit, auf der 
einen und Grundrechtsschutz auf der anderen Seite, ist es Ziel dieser Unter-
suchung, die Regelungen des Rahmenbeschlusses mit Blick auf die Unions-
grundrechte, wie sie insbesondere in der Grundrechtecharta verankert sind, zu 
beleuchten und Leitlinien für die Auflösung etwaiger Konflikte zu formulieren. 
Dabei folgt der Gang der Untersuchung primär der unionsrechtlichen Perspekti-
ve; die Anforderungen an die Auslegung und Anwendung des RbEuHb werden 
also primär aus dem Blickwinkel des Unionsrechts konturiert. Freilich kann die 
nationale Perspektive dabei nicht vollständig ausgeblendet werden: Denn zum 
einen kann ein gelegentlicher Seitenblick gerade – aber nicht nur – auf die deut-
sche Rechtslage dem Verständnis und zugleich der Herausarbeitung neuralgi-
scher Punkte dienen; zum anderen können namentlich die Wechselwirkungen 
respektive Beziehungen zwischen der Unions- und der nationalen Ebene nicht 
ignoriert werden.

C. Gang der Darstellung

Die Untersuchung der angerissenen Fragen gliedert sich in sechs Kapitel, wobei 
die ersten beiden Kapitel den allgemeinen Rahmen der Untersuchung abste-
cken und die Kapitel drei bis sechs spezifischen grundrechtlichen Fragen bzw. 
grundrechtlichen Gewährleistungen gewidmet sind. Im ersten Kapitel werden 
in einem gerafften geschichtlichen Überblick zunächst die Entwicklungslinien 
einer gemeineuropäischen strafrechtlichen Zusammenarbeit skizziert, bevor die 
Besonderheiten der seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon nicht mehr zur 
Verfügung stehenden Normenkategorie des Rahmenbeschlusses sowie der kon-
krete Inhalt des RbEuHb in das Zentrum des Interesses rücken. Für die straf-
rechtliche Zusammenarbeit auf Unionsebene stellt der Europäische Haftbefehl 
wohl immer noch das prominenteste Beispiel der Verwirklichung des nunmehr 

10 Vgl. dazu die Nachweise u. 6. Kap. B.I.1.b), S. 387 ff.
11 S. EuGH, verb. Rs. C-404/15 u. C-659/15 PPU, Urt. v. 5. 4. 2016 – Aranyosi u. Căldăra-

ru; ausführlich dazu u. 6. Kap. B.II.2.b), S. 407 ff.
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auch primärrechtlich verankerten Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung 
(s. nur Art. 82 Abs. 1 AEUV) dar, dessen gedanklicher Ursprung im Binnen-
marktrecht liegt und dessen Übertragung auf den Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts daher untersucht wird.

Das zweite Kapitel lenkt den Fokus auf das komplexe Verhältnis zwischen 
den beim Grundrechtsschutz berührten Ebenen, namentlich die der Union, der 
Mitgliedstaaten sowie der EMRK. Dabei wird zunächst das gegenwärtige Bild 
der Überschneidungen und Konflikte zwischen diesen Ebenen nachgezeichnet. 
Perspektivisch ist aber auch der grundrechtliche Schutz nach einem Beitritt der 
Union zur EMRK in den Blick zu nehmen; denn auch wenn dieser nach dem ab-
lehnenden EuGH-Gutachten 2/1312 in recht weite Ferne gerückt scheint, ist ein 
Beitritt nicht nur weiterhin das erklärte Ziel der Unionsorgane,13 sondern wird 
auch primärrechtlich von Art. 6 Abs. 2 EUV ausdrücklich eingefordert.

Dieser gleichsam allgemeine Teil leitet über zu den spezifischen grundrecht-
lichen Gewährleistungen der Charta, deren Bedeutung für die Rechtmäßigkeit, 
Auslegung und Umsetzung des Europäischen Haftbefehls erhellt werden soll. 
Die Untersuchung setzt dabei zunächst an einigen ausgewählten Gewährleis-
tungen an, die einer so umfangreichen Aufarbeitung bedürfen, dass ihnen je-
weils eigene Kapitel zugeordnet werden. So begutachtet das dritte Kapitel die 
teils eng verbundenen und im Übergabeverfahren in aller Regel betroffenen 
Rechte auf Freiheit und Freizügigkeit. Im Mittelpunkt des vierten Kapitels ste-
hen die als justizielle Rechte ausgewiesenen Art. 47 bis 50 der Charta. Die viel-
fältigen Grundrechtseingriffe, die das Übergabeverfahren mit sich bringt, wer-
fen dabei zunächst die Frage nach der Verfügbarkeit und der Ausgestaltung des 
gerichtlichen Rechtsschutzes, aber auch allgemein nach den Rechten des Ge-
suchten im Verfahren auf, was insbesondere auch eine Betrachtung des ne-bis-
in-idem-Grundsatzes sowie des Prinzips der Gesetzmäßigkeit einschließt. Das 
fünfte Kapitel beleuchtet die Frage, ob und in welchem Rahmen Ungleichbe-
handlungen aufgrund der Staatsangehörigkeit bei der Anwendung des Europäi-
schen Haftbefehls im Lichte des Art. 18 AEUV – der eine Art Zwitterstellung 
zwischen den Grundrechten und den Grundfreiheiten einnimmt14 – zulässig 
sind; dass jenes Diskriminierungsverbot spezifisch für den Europäischen Haft-
befehl Bedeutung erlangt, erklärt sich namentlich vor dem Hintergrund der vie-

12 EuGH, Gutachten 2/13 v. 18. 12. 2014 – EMRK-Beitritt II.
13 S. etwa die Rede des Kommissionspräsidenten Juncker vor dem Europarat am 

19. 4. 2016: „Lassen Sie mich klar und deutlich sagen: Dieser Beitritt, der Beitritt zur Kon-
vention ist eine politische Priorität – für die von mir geführte Kommission und für mich per-
sönlich. Wir arbeiten an einer Lösung und wir werden nicht eher ruhen, bis wir eine Lösung 
gefunden haben.“ (abrufbar unter http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-1487_
en.htm); s. weiter Ratsdok. 5339/16 v. 18. 1. 2016, COSCE 1 u. a., S. 2; Ratsdok. 12528/15 v. 
2. 10. 2015, JAI 702 u. a., Nr. 15 ff.; Ratsdok. 9319/15 v. 12. 6. 2015, FREMP 120 u. a., Nr. 22 f.

14 S. dazu u. 5. Kap., S. 328, Fn. 4.



 C. Gang der Darstellung 5

len Mitgliedstaaten gemeinsamen Tradition der Nichtauslieferung (allein) eige-
ner Staatsangehöriger.

Das abschließende sechste Kapitel richtet sich auf Gewährleistungen, die 
für sich genommen nicht in einem Umfang beleuchtet werden sollen, der ihre 
Aufnahme in ein eigenes Kapitel rechtfertigen würde – freilich ohne dass damit 
eine Aussage zu ihrer tatsächlichen Bedeutung verbunden wäre. Das betrifft 
weitgehend Gewährleistungen, die (zumindest scheinbar) keiner Norm des 
Rahmenbeschlusses unmittelbar zugeordnet werden können; die zentrale Frage 
dieses Kapitels liegt denn auch darin, welche Bedeutung eine bereits geschehe-
ne oder prognostizierte Verletzung eines Grundrechts im Ausstellungsmitglied-
staat für das Übergabeverfahren, namentlich für die Entscheidung über die Voll-
streckung eines Europäischen Haftbefehls, aufweist – ein Problem, das in der 
Literatur häufig mit der Frage nach einem ordre-public-Vorbehalt gekennzeich-
net wird. Um sich der Antwort zu dieser Frage anzunähern, sind zuvor sämtli-
che Bereiche herauszulösen, die einem solchen allgemeinen Grundrechtsvor-
behalt nicht zugeordnet werden können, etwa weil eine explizite Anknüpfung 
im Rahmenbeschluss vorliegt – so beispielsweise bei drohender lebenslanger 
Haft, Art. 5 Nr. 2 RbEuHb – oder weil es nicht um eine solche Zurechnung der 
Geschehnisse im Ausstellungsmitgliedstaat zum Vollstreckungsstaat geht; letz-
teres betrifft insbesondere das Recht auf Achtung des Privat- und Familien-
lebens aus Art. 7 GRCh, das vor allem unmittelbar durch die Übergabe selbst 
tangiert werden kann.



Erstes Kapitel

Von den ersten Schritten einer gemeineuropäischen 
strafrechtlichen Zusammenarbeit zum 

Europäischen Haftbefehl als Verwirklichung 
des Prinzips gegenseitiger Anerkennung

Die Geschichte eines gemeineuropäischen Straf- bzw. Strafverfahrensrechts seit 
Ende des Zweiten Weltkrieges ist geprägt von einer sich stetig verdichtenden 
Kooperation. Ihren Ausgangspunkt findet diese in der Gründung des Europa-
rats und der in seinem Rahmen geschlossenen Übereinkommen. Auf Gemein-
schafts- bzw. Unionsebene fanden sich demgegenüber zunächst nur vereinzelte 
strafrechtliche Elemente; seit Abschluss des Vertrags von Amsterdam lässt sich 
aber eine sich stetig verstärkende Zusammenarbeit beobachten. Mit Blick auf 
die Instrumente der Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten stellt sich der 
Europäische Haftbefehl dabei als vorläufiger Schlussstein dieser Entwicklung 
dar (A.).

Die genutzte Normenkategorie des Rahmenbeschlusses, die mittlerweile 
durch den Vertrag von Lissabon abgeschafft wurde, ist dabei nicht leicht zu 
erfassen; gerade das Verhältnis dieses umsetzungsbedürftigen Rechtsinstru-
ments zu den Unionsgrundrechten bedarf einer genaueren Betrachtung. Inhalt-
lich bringt der RbEuHb je nach Blickwinkel eine Revolution,1 mindestens aber 
eine gewichtige Evolution2 der Kooperation bei der Auslieferung gesuchter 
Personen mit sich. Er etabliert dabei ein System der Übergabe zwischen den 
Mitgliedstaaten, das die bisherigen Auslieferungsverfahren ersetzen3 und so zu 
einer Beschleunigung des Auslieferungsverkehrs beitragen soll (B.). Zu diesem 
Zweck bedient er sich des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung. Jenes 
Prinzip war zwar zunächst allein im Binnenmarktrecht präsent; aufgrund seines 

1 Vgl. etwa GA Colomer, Schlussanträge zu EuGH, Rs. C-303/05, Slg. 2007, I-3633, 
Rn. 41 – Advocaten voor de Wereld, der von einer „kopernikanischen Wende“ spricht; vgl. 
weiter Heger/Wolter, in: Ambos/König/Rackow (Hrsg.), Rechtshilferecht in Strafsachen, 
2015, Kap. 2 Rn. 622, sowie Schilling, in: Lagodny/Wiederin/Winkler (Hrsg.), Probleme des 
Rahmenbeschlusses am Beispiel des Europäischen Haftbefehls, 2007, S. 97 (111): „Paradig-
menwechsel“; ebenso Möstl, EuR-Beih. 3/2009, 33 (45).

2 Vgl. Plachta/van Ballegooij, in: Blekxtoon/van Ballegooij (eds.), Handbook EAW, 2005, 
S. 14 (14); Plachta, 11 ECCL (2003), 178 (190 f.); Janssens, 14 CJEL (2007), 168 (176). Vgl. 
zum Ganzen überblicksartig Burchard, in: Böse (Hrsg.), Europäisches Strafrecht (Enz EuR 
Bd. 9), 2013, § 14 Rn. 8 f.

3 S. Art. 31 Abs. 1 RbEuHb.
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Erfolges in diesem Bereich wurde es von den EU-Organen mittlerweile auch 
im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts etabliert und kann heute 
zu Recht als „Eckstein der justiziellen Zusammenarbeit“4 beschrieben werden, 
wie es der Europäische Rat im Jahr 1999 in seinen Schlussfolgerungen von 
Tampere ambitioniert formuliert hatte. Dass die Übertragung dieses Prinzips 
gleichwohl nicht ohne Reibungsverluste möglich ist, zeigt sich in seinen jewei-
ligen Folgen: Während eine gegenseitige Anerkennung auf der Ebene des Bin-
nenmarkts eine Stärkung der Grundfreiheiten bedeutet, dient sie im Bereich der 
strafrechtlichen Zusammenarbeit regelmäßig der Erleichterung der Kooperati-
on zwischen den mitgliedstaatlichen Strafverfolgungsbehörden und weist daher 
eine besondere Grundrechtssensibilität auf (C.).

A. Historischer Überblick über das gemeineuropäische Straf- und 
Strafverfahrensrecht mit Schwerpunkt auf dem Auslieferungsrecht

Wurzeln eines gemeineuropäischen Straf(verfahrens)rechts können – je nach 
Blickwinkel – bereits in der Antike gefunden werden.5 Zu Zeiten des Heiligen 
Römischen Reiches ist als wichtiger Schritt die Constitutio Criminalis Carolina 
von 1532 hervorzuheben, die für große Teile Mitteleuropas ein partiell einheit-
liches Straf- und Strafverfahrensrecht begründete.6 Diese Rechtsangleichung 
ging in der Folgezeit, insbesondere mit dem Zusammenbruch des Heiligen Rö-
mischen Reiches, verbunden mit starken nationalstaatlichen Tendenzen, schritt-
weise verloren.7 Will man den Ausgangspunkt des traditionellen Auslieferungs-
rechts ausmachen, so kann auf das belgische Auslieferungsgesetz aus dem Jahre 
1833 verwiesen werden, das insbesondere die Auslieferung wegen einer politi-
schen Straftat verbot.8

Spricht man heute von einem europäischen Straf- bzw. Strafverfahrensrecht, 
sind dabei vor allem die Entwicklungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs in 
den Blick zu nehmen. Die Gründung des Europarats im Jahr 1949 markiert 
den Beginn einer Entwicklung hin zu verstärkter zwischenstaatlicher Zusam-

4 Schlussfolgerungen des Europäischen Rats (Tampere) v. 15./16. 10. 1999, Nr. 33.
5 Näher Sieber, in: ders./Satzger/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 

2. Aufl. (2014), Einführung Rn. 13 ff.
6 Sieber, in: ders./Satzger/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 2. Aufl. 

(2014), Einführung Rn. 17; Böse, in: ders. (Hrsg.), Europäisches Strafrecht (Enz EuR Bd. 9), 
2013, § 1 Rn. 2.

7 Böse, in: ders. (Hrsg.), Europäisches Strafrecht (Enz EuR Bd. 9), 2013, § 1 Rn. 3; eine 
ausführliche geschichtliche Betrachtung der verschiedenen Entwicklungen in Europa bie-
tet Sieber, in: ders./Satzger/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 2. Aufl. 
(2014), Einführung Rn. 13 ff., 36 ff.

8 S. Lagodny, in: Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 
2. Aufl. (2014), § 31 Rn. 1.
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menarbeit, den Weg zu einem, wie es die Zielbestimmung der Satzung des Eu-
roparates formulierte, „engeren Zusammenschluss unter seinen Mitgliedern“9. 
An erster Stelle ist dabei die EMRK zu nennen, die auch heute noch ein zen-
trales Instrument des Grundrechtsschutzes in Europa darstellt;10 mit Blick auf 
das Strafrecht etabliert sie einen verfahrensrechtlichen Mindeststandard für die 
beteiligten Staaten und erweist sich damit als notwendiges Korrelat zur enge-
ren strafrechtlichen Zusammenarbeit.11 In Bezug auf das Auslieferungsrecht ist 
sodann das Europäische Auslieferungsübereinkommen von 195712 (EuAlÜbk) 
von Bedeutung, die „Mutterkonvention für das europäische vertragliche Aus-
lieferungsrecht“13. Dieses verpflichtet die beteiligten Staaten zur Auslieferung 
zum Zwecke der Strafverfolgung oder Strafvollstreckung (Art. 1 EuAlÜbk), so-
weit die Tat auslieferungsfähig ist (Art. 2 EuAlÜbk), das heißt insbesondere, 
dass beiderseitige Strafbarkeit vorliegt und die Tat mit einer gewissen Mindest-
sanktion bedroht ist. Die Vertragsstaaten können eine Reihe von – teils zwin-
genden, teils fakultativen – Auslieferungshindernissen geltend machen: Dies 
gilt für politische Straftaten (Art. 3 EuAlÜbk),14 militärische sowie fiskalische 
Handlungen (Art. 4, 5 EuAlÜbk), für die Auslieferung eigener Staatsangehö-

9 Art. 1 der Satzung des Europarats v. 5. 5. 1949, der etwa in der verbindlichen englischen 
Sprachfassung lautet: „The aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between 
its members […]“.

10 S. insb. zu ihren Auswirkungen auf die GRCh u. 2. Kap. B.I.1., S. 111 ff.
11 Sieber, in: ders./Satzger/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 

2. Aufl. (2014), Einführung Rn. 179, sieht die EMRK gar als eine der wichtigsten „Wurzeln 
des nationalen und europäischen Strafrechts“.

12 Europäisches Auslieferungsabkommen v. 13. 12. 1957 (BGBl. 1964 II S. 1371); dieses 
ist am 18. 4. 1960 und für Deutschland am 1. 1. 1977 in Kraft getreten; s. auch die Zusatzpro-
tokolle zum EuAlÜbk: (Erstes) Zusatzprotokoll v. 15. 10. 1975 zum EuAlÜbk (von Deutsch-
land bislang noch nicht unterzeichnet; Inkrafttreten am 20. 8. 1979), das den Begriff der po-
litischen Straftat sowie den Grundsatz ne bis in idem konkretisiert; Zweites Zusatzprotokoll v. 
17. 3. 1978 zum EuAlÜbk (BGBl. 1990 II S. 119; Inkrafttreten für Deutschland am 6. 6. 1991, s. 
die Bekanntmachung über das Inkrafttreten […] v. 16. 7. 1991, BGBl. 1991 II S. 874), das unter 
anderem die Anwendung des EuAlÜbk bei fiskalischen Straftaten erleichtern soll; Drittes Zu-
satzprotokoll zum EuAlÜbk v. 10. 11. 2010 (BGBl. 2014 II S. 1063; Inkrafttreten für Deutsch-
land am 1. 9. 2016, s. die Bekanntmachung über das Inkrafttreten […] v. 8. 6. 2016, BGBl. 2016 
II S. 857), das eine Beschleunigung der Auslieferung im Falle der Zustimmung des Betroffe-
nen erreichen soll; Viertes Zusatzprotokoll zum EuAlÜbk v. 20. 9. 2012 (von Deutschland bis-
lang noch nicht unterzeichnet; Inkrafttreten am 1. 6. 2014), das einige spezifische Konkretisie-
rungen und Änderungen vorsieht.

13 Schomburg, in: Sieber/Satzger/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 
2. Aufl. (2014), § 3 Rn. 13; ebenso Ambos, Internationales Strafrecht, 5. Aufl. (2018), § 12 
Rn. 21.

14 Der Begriff der „politischen Straftat“ wurde allerdings insb. durch das Europäische 
Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus vom 27. 1. 1977 (BGBl. 1978 II S. 322) 
sowie durch Art. 1 des – von Deutschland nicht unterzeichneten – 1. ZP zum EuAlÜbk (Fn. 12) 
eng eingegrenzt. S. zur Problematik dieses Verweigerungsgrundes mit Blick auf die Bekämp-
fung des Terrorismus van den Wyngaert, 62 RIDP (1991), 291. S. ausführlich zu Geschichte, 
Hintergrund und Anwendung des Auslieferungshindernisses der politischen Straftat etwa Gil-
bert, Aspects of Extradition Law, 1991, S. 113 ff.
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riger (Art. 6 EuAlÜbk), bei Begehung der Tat auf dem eigenen Hoheitsgebiet 
(Art. 7 EuAlÜbk), bei einem anhängigen Strafverfahren wegen derselben Hand-
lungen (Art. 8 EuAlÜbk), im Falle einer bereits rechtskräftigen Verurteilung 
wegen dieser Tat im ersuchten Staat (Art. 9 EuAlÜbk),15 bei Strafverfolgungs- 
oder Strafvollstreckungsverjährung (Art. 10 EuAlÜbk) sowie bei drohender To-
desstrafe im ersuchenden Staat (Art. 11 EuAlÜbk).16 Ein Auslieferungsersuchen 
ist, soweit nicht anders vereinbart, auf dem diplomatischen Weg zu übermitteln 
(Art. 12 Abs. 1 EuAlÜbk).17 Neben diesem für den Auslieferungsverkehr auch 
heute noch bedeutsamen Abkommen – das im Übrigen durch mittlerweile vier 
Zusatzprotokolle18 ergänzt bzw. abgeändert wurde – kann etwa noch auf das 
Europäische Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen19 sowie spä-
ter auf das Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen20 ver-
wiesen werden.

Im Kontrast zu den Entwicklungen auf der Ebene des Europarats wurde der 
Bereich des Strafrechts in den Anfangszeiten der Europäischen Union (frü-
her: Gemeinschaften) noch als „domaine réservée“21 der Mitgliedstaaten be-
trachtet und folglich nur vereinzelte, auf bestimmte Sonderbereiche begrenz-
te Vorschriften mit strafrechtlichem Bezug22 aufgenommen;23 der Bereich der 
strafrechtlichen Zusammenarbeit war daher zunächst von völkerrechtlichen 
Verträgen einzelner Staaten24 sowie den eben genannten Abkommen auf Ebene 

15 Art. 9 S. 2 EuAlÜbk nennt zudem den Fall, dass die „Behörden des ersuchten Staates 
entschieden haben, wegen derselben Handlungen kein Strafverfahren einzuleiten oder ein be-
reits eingeleitetes Strafverfahren einzustellen“.

16 Vgl. allgemein zu den traditionellen Auslieferungshindernissen Wims, 62 RIDP (1991), 
325.

17 Das Regel-Ausnahme-Verhältnis des von der ursprünglichen Fassung des EuAlÜbk 
grundsätzlich vorgesehenen diplomatischen Wegs gegenüber dem Weg über die Justizbehör-
den wurde mit Art. 5 des 2. ZP zum EuAlÜbk (Fn. 12) umgedreht: Nunmehr findet die Koope-
ration im Grundsatz zwischen den Justizministerien der beteiligten Staaten statt.

18 S. o. Fn. 12.
19 Europäisches Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen v. 12. 4. 1959 (BGBl. 

1964 II S. 1386); für Deutschland ist dieses Übereinkommen am 1. 1. 1977 in Kraft getreten (s. 
die Bekanntmachung über das Inkrafttreten […] v. 8. 11. 1976, BGBl. 1976 II S. 1799).

20 Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen vom 21. 3. 1983 (BGBl. 
1991 II S. 1007); Inkrafttreten für Deutschland am 1. 2. 1992 (s. die Bekanntmachung über das 
Inkrafttreten […] v. 19. 12. 1991, BGBl. 1992 II S. 98).

21 S. Vogel/Eisele, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der EU, 57. EL (Aug. 
2015), Art. 82 AEUV Rn. 1; vgl. weiter Suhr, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. Aufl. 
(2016), Art. 67 AEUV Rn. 5.

22 S. für ein Beispiel die Geheimhaltungsstrafvorschriften aus Art. 24 ff. EAGV, dazu Sie-
ber, in: ders./Satzger/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 2. Aufl. (2014), 
Einführung Rn. 143; s. weiter Art. 27 EWGV (1957).

23 S. Vogel/Eisele, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der EU, 57. EL (Aug. 
2015), Art. 82 AEUV Rn. 1.

24 Als Vorbilder für eine später auch auf Gemeinschafts- bzw. Unionsebene vorgesehene 
engere auslieferungsrechtliche Kooperation kann dabei insb. auf das zunächst vertragslose 
Nordische Auslieferungssystem und nunmehr den Nordischen Haftbefehl (s. noch u. Fn. 42 in 
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des Europarats geprägt. In der Folge sahen sich die Mitgliedstaaten der Gemein-
schaft, als Konsequenz der durch die Verträge sowie insbesondere durch das 
Übereinkommen von Schengen und dessen Durchführungsübereinkommen25 
sowie deren räumliche Erweiterungen26 ermöglichten Freizügigkeit, einer er-
höhten kriminellen grenzüberschreitenden Gefahr gegenüber. Das hatte bereits 
die Schengener Vertragsstaaten dazu bewegt, mit Titel III Kapitel 4 (Art. 59 – 
66 SDÜ27) des SDÜ die Auslieferung im Rahmen des EuAlÜbk zwischen den 
Vertragsstaaten zu vereinfachen (vgl. Art. 59 Abs. 1 S. 1 SDÜ). Dabei wurde 
insbesondere eine Auslieferung bei bestimmten finanziellen, vornehmlich Steu-
erdelikten ermöglicht (Art. 63 SDÜ) und ein beschleunigtes Verfahren im Falle 
der Zustimmung der gesuchten Person eingeführt (Art. 66 SDÜ). Darüber hi-
naus musste ein Auslieferungsersuchen nicht mehr zwingend den noch im EuA-
lÜbk im Grundsatz vorgesehenen diplomatischen Weg28 wählen, sondern konn-
te direkt an die zuständigen Ministerien gerichtet werden, Art. 65 SDÜ.

Auch auf Gemeinschaftsebene nahm eine Zusammenarbeit mit dem Ver-
trag von Maastricht 1992/1993 Gestalt an.29 In Bezug auf das Auslieferungs-
procedere beschränkte man sich dabei zunächst auf eine Präzisierung der Eu-
roparats-Übereinkommen durch das Übereinkommen vom 10. 3. 1995 über das 
vereinfachte Auslieferungsverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union30 sowie das Übereinkommen vom 27. 9. 1996 über die Auslie-

diesem Kapitel), die Kooperation zwischen dem Vereinigten Königreich und der Republik Ir-
land (s. den britischen Backing of Warrants (Republic of Ireland) Act 1965 und Titel III des iri-
schen Extradition Act 1965; dazu knapp Spencer, 6 CYELS (2004), 201 (201); Hartley/Sells, 
British Extradition Law and Procedure, Vol. 1, 1980, S. 209 ff.) sowie den spanisch-italie-
nischen Vertrag zur Verfolgung schwerer Straftaten (Text in Ratsdok. 14643/00 v. 15. 12. 2000, 
COPEN 85) verwiesen werden.

25 S. zunächst das Übereinkommen zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-
Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betref-
fend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen v. 15. 6. 1985, ABl. 
EG 2000 L 239/13, und sodann das Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens 
von Schengen […] v. 19. 6. 1990 (im Folgenden: SDÜ), ABl. EG 2000 L 239/19. Das SDÜ ist 
für Deutschland am 26. 3. 1995 in Kraft getreten, vgl. die Bekanntmachung v. 19. 12. 1995 über 
den Geltungsbereich und die Inkraftsetzung des Übereinkommens von Schengen […], BGBl. 
1996 II S. 242.

26 S. etwa zu den Beitritten von Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Österreich, Dä-
nemark, Finnland sowie Schweden in den 90er Jahren die im ABl. EG 2000 L 239/63 ff. ver-
öffentlichten Beitrittsübereinkommen; der Schengen-Besitzstand ist mittlerweile auch von 
allen Beitrittskandidaten der Union zu übernehmen, s. Art. 7 des 19. Protokolls der Verträge, 
ABl. EU 2016 C 202/290.

27 Für die EU-Mitgliedstaaten sind die Normen dieses Kapitels durch den RbEuHb ersetzt 
worden, s. Art. 31 Abs. 1 lit. e) RbEuHb.

28 S. zur entsprechenden Änderung des EuAlÜbk im zweiten Zusatzprotokoll, nach dem 
ein Ersuchen nunmehr grundsätzlich unmittelbar von den Justizministerien abgewickelt wird, 
bereits o. Fn. 17 in diesem Kapitel.

29 Dazu Sieber, in: ders./Satzger/v. Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Europäisches Strafrecht, 
2. Aufl. (2014), Einführung Rn. 145 ff.

30 Übereinkommen aufgrund von Artikel K. 3 des Vertrags über die Europäische Union 
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Dassonville-Urteil  69 f.
Digital Rights Ireland  27 f., 36 f.
Diskriminierungsverbot (Art. 18 AEUV)  

327 ff.
– Anwendungsbereich  328 f.
– Da-Silva-Jorge-Urteil  337 f., 346 f.
– formale Diskriminierung  338 ff.
– gespaltene Umsetzung  347 ff.
– Kozłowski-Urteil  332 ff.
– Popławski-Urteil  348 ff.
– Rechtfertigung  338 ff.
– Rechtsfolge  345 ff.
– Resozialisierung  330 ff.
– Strafanwendungsrecht  353 ff.
– Umsetzung des RbEuHb  340 ff., 

353 ff.
– unmittelbare Anwendbarkeit  345 ff.
– Wolzenburg-Urteil  335 ff.
Doppelbestrafungsverbot, siehe ne bis in 

idem
Doppelverfolgungsverbot, siehe ne bis in 

idem

Eigene Staatsangehörige, siehe Diskrimi-
nierungsverbot (Art. 18 AEUV)

Eklatante Rechtsverweigerung  208 f., 
397 ff., 432 f.

EMRK
– Verhältnis zur GRCh, siehe Unions-

grundrechte
EMRK-Beitritt der EU  128 ff.
– Anwendungsbereich der EMRK  130 f.
– Bosphorus-Rechtsprechung  132 ff.
– Gegenseitiges Vertrauen  134 ff.
– Mitbeschwerdemechanismus  140 ff.
– Rang der EMRK  128 ff.
– Rechtsschutzsystem  139 ff.
– Staatenbeschwerde  142 f.
– Vorabbefassungsverfahren  140 ff.
Europäische Staatsanwaltschaft  14
Europäischer Haftbefehl
– Anwendungsbereich der GRCh  103 f.
– Inhalt  41 ff.
– Intention  42 ff.
– Rechtsnatur  57 ff.
– Terminologie  41 f.
– Übergabeverfahren  45 ff.
– Umsetzung  59 ff.

– Verweigerungsgründe  48 ff., 380 ff.
Europäisches Auslieferungsübereinkom-

men  7 ff.

faires Verfahren  173 ff., 194 ff., 196 ff.
– siehe auch Gesamtverfahrensfairness
– siehe auch Verfahrensgarantien der 

Art. 47, 48 GRCh
– Abwesenheitsentscheidungen  204 ff., 

siehe auch Abwesenheitsverfahren
– Verhältnis EMRK und GRCh  175 ff., 

196 ff., 432 f.
Familienleben, siehe Recht auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens
Flaggenprinzip  251 f.
Flagrant denial of justice, siehe eklatante 

Rechtsverweigerung
Freiheitsrecht, siehe Recht auf Freiheit
Freizügigkeit  146 ff.

gegenseitige Anerkennung  66 ff.
– Begriff  66, 67 f.
– im Binnenmarktrecht  68 ff.
– und Harmonisierung  79 ff., 87 ff.
– im Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts  86 ff.
– Sekundärrecht  83 ff.
Gegenseitiges Vertrauen  92 ff., 134 ff.
Gesamtverfahrensfairness  195 f., 198 f.
Gesetzesvorbehalt der GRCh  22
Gesetzlichkeitsgrundsatz, siehe Grundsatz 

der Gesetzmäßigkeit
Gesetzmäßigkeitsgrundsatz, siehe Grund-

satz der Gesetzmäßigkeit
Grundfreiheiten  68 ff.
grundrechtsfreundliche Auslegung  38 f.
grundrechtskonforme Auslegung  38
Grundrechtsvorbehalt, allgemeiner, siehe 

allgemeiner Grundrechtsvorbehalt
Grundsatz der gegenseitigen Anerken-

nung, siehe gegenseitige Anerkennung
Grundsatz der Gesetzmäßigkeit  51 f., 

238 ff., 453 f.
– Advocaten voor de Wereld-Urteil  

243 ff.
– Auslieferung  242 f.
– EGMR-Rspr.  239 ff.
– Flaggenprinzip  251 f.
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– Personalitätsprinzip  252 ff.
– Prinzip stellvertretender Strafrechts-

pflege  254 ff.
– Schutzprinzip  254
– Strafanwendungsrecht  238 ff., 244 ff.
– Territorialitätsprinzip  249 ff.
– Vorhersehbarkeit  240 ff., 243 ff.
– Weltrechtsprinzip  254 ff.
– Zweck  239
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens, 

siehe gegenseitiges Vertrauen

Haft, siehe Recht auf Freiheit
Haft, unmenschliche, siehe Verbot men-

schenunwürdiger Behandlung

Identität, siehe nationale Identität
IRG  59 ff.
– Bewilligungsvoraussetzungen  63 ff.
– Rechtsschutz  65 f.
– Verfahren  61 ff.
– Zulässigkeitsvoraussetzungen  63 ff.

Jeremy F.-Urteil  105, 193 f., 234 ff.
Jurisdiktionskonflikte  50 ff.

Konvergenzklausel (Art. 52 Abs. 3 
GRCh),  111 ff., 151 ff.

Kozłowski-Urteil  332 ff.

Lebenslange Haftstrafe  373 ff.
Leib und Leben
– Gefährdung durch Transfer  370 ff.
Lindqvist  24 f.
LM-Urteil  423 ff.

margin of appreciation  136 ff.
Melloni-Urteil  104 ff., 170 f., 206, 217, 

234 ff.

nationale Identität  106 ff., 460
ne bis in idem  49, 50, 262 ff.
– Anwendung im Übergabeverfahren  

263 ff., 311 ff.
– Art und Qualität der Erstentscheidung  

274 ff., 279 ff.
– berechtigtes Vertrauen  269 f.
– beschränkte Rechtskraft  292 ff.

– Engel-Kriterien  272 ff., 279
– Freizügigkeit  270 f.
– im horizontal-transnationalen Bereich  

268, 279 ff.
– inhaltliche Prüfung  275 f., 281 ff.
– im innerstaatlichen Bereich  265 ff., 

272 ff.
– primärrechtliche Vorgaben  265 ff.
– Rechtfertigungsmöglichkeiten  278, 

309
– Rechtskraft  276 ff., 290 ff.
– Rechtssicherheit  269 f.
– Tatbegriff   277 f., 294 ff.
– Verfahrenseffizienz  271 f.
– Verhältnis Art. 50 GRCh und Art. 4 

7. ZP-EMRK  265 ff.
– Verhältnis Art. 50 GRCh und Art. 54 

SDÜ  268, 270 f.
– Vollstreckungsmerkmal  313 ff.
– Zolotukhin-Urteil  277 f.

Omega-Urteil  78 f.
ordre public, siehe allgemeiner Grund-

rechtsvorbehalt

Personalitätsprinzip  252 ff.
Popławski-Urteil  348 ff.
Prinzip stellvertretender Strafrechts pflege  

254 ff.

Radu-Urteil  404 ff.
Rahmenbeschluss  15 ff.
– rahmenbeschlusskonforme Auslegung  

15, 17 f.
– und Unionsgrundrechte  18 ff.
– unmittelbare Wirkung  15 f.
Rahmenbeschluss über den Europäischen 

Haftbefehl, siehe Europäischer Haft-
befehl

Recht auf Achtung des Privat- und Fami-
lienlebens  363 ff.

– EGMR-Rspr.  363 ff.
– im Übergabeverfahren  363 ff.
Recht auf Freiheit  146 ff.
– Eingriff  149 f.
– Rechtfertigung eines Eingriffs   

153 ff.
– Schutzgut  147 f.
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– Verhältnis GRCh und EMRK  151 ff.
Recht auf Leben
– siehe auch Leib und Leben
– EMRK  388 ff.
Rechtskraft, siehe ne bis in idem
Rechtsschutzgarantie des Art. 47 GRCh  

173 ff.
– Anwendungsbereich  174 f.
– Aufschiebende Wirkung  190 f.
– Begriff des Gerichts  184 f.
– Ort des Rechtsschutzes  188 ff.
– Recht auf Instanzenzug  186 ff.
– Rechtsverletzung durch EuHb  178 ff.
– Verhältnis zur EMRK  175 ff.
Risiko einer Grundrechtsverletzung, ech-

tes  383 ff.

Schrankenlose Grundrechte  126, 383 ff., 
429 ff., 441 f.

Schutzpflichten  382 f., 437 f.
Schutzprinzip  254
SDÜ  10
SIS  181, 189,
Spezialitätsgrundsatz  56 f.
Stand des Unionsrechts  79 ff.
Strafanwendungsrecht  51 f., 238 ff., 

353 ff.
– siehe auch Grundsatz der Gesetz-

mäßigkeit
Strafvollstreckungstourismus  366 f.
Subsidiaritätsprinzip  31 ff.

Territorialitätsprinzip  249 ff.
Test-Achats-Urteil  26 f.
Tupikas-Urteil  226 ff.

Übergabehaft  146 ff.
Übergabeverfahren, siehe Europäischer 

Haftbefehl
umsetzungsbedürftige Rechtsakte der 

Union, siehe Rahmenbeschluss
Unionsgrundrechte

– Verhältnis zu nationalen Grundrechten  
100 ff.

– Verhältnis zur EMRK  110 ff., 151 ff., 
175 ff., 239 ff., 265 ff., 363 f., 373, 
382 ff., 429 ff.

Unmenschliche Behandlung, siehe Verbot 
menschenunwürdiger Behandlung

Unschuldsvermutung  196 ff., 203 f., 368 f.

Verbot menschenunwürdiger Behandlung  
383 ff., 400 ff., 429 ff.

Verfahrensgarantien der Art. 47, 48 GRCh  
173 ff.

– Abwesenheitsverfahren  207 ff., siehe 
auch Abwesenheitsverfahren

– Anwendungsbereich  174 f., 196 ff.
– Verhältnis zur EMRK  175 ff., 197 ff., 

432 f.
Verhältnismäßigkeit  23 ff.
– Prüfung vor der Ausstellung eines 

EuHb  375 ff.
– Strafmaß  375 f.
Verteidigungsrechte  196 ff.
– Anwendungsbereich  196 f., 199 ff.
– im Übergabeverfahren  199 ff.
– Verhältnis GRCh und EMRK  197 ff.
Verweigerungsgründe
– allgemeiner Grundrechtsvorbehalt, 

siehe allgemeiner Grundrechtsvor-
behalt

– Überblick  49 ff.
– Umsetzung als obligatorisch  347 ff.
Vollstreckungshindernisse  49 ff.

Wachauf-Urteil  24
Weltrechtsprinzip  254 ff.
Wesensgehalt  23 ff.
Wolzenburg-Urteil  335 ff.

Zdziaszek-Urteil  226 ff.
Zolotukhin-Urteil  277  ff.
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